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Norm

ABGB §871 BIII

Rechtssatz

Es kann nicht zweifelhaft sein, dass der Käufer eines Gebrauchtwagens - nicht etwa eines zur Ausschlachtung

bestimmten Autowracks - ein verkehrstüchtiges Fahrzeug erwerben will, das also seine Absicht vorzüglich darauf

gerichtet, und wenn diese Absicht dem Verkäufer etwa durch die Vereinbarung einer Probefahrt erkennbar sein muss

-, auch als stillschweigend erklärt anzusehen ist.

Entscheidungstexte

5 Ob 128/73

Entscheidungstext OGH 05.09.1973 5 Ob 128/73

Veröff: SZ 46/84 = EvBl 1974/182 S 398

7 B 526/85

Entscheidungstext OGH 21.02.1985 7 B 526/85

Auch

4 Ob 150/10b
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